
ELSTER

       Steuernummer 122/5312/4597                                                  12.10.2025
       UFA 10

                                                         Berechnung
                                                       für  2024  über
                                                       Einkommensteuer

       Dokumentations-Hinweise

       Diese  Berechnung  ist  ein  Service  der  Finanzverwaltung  der  Länder  und hat keine rechtliche
       Bindungswirkung!

       In  der Steuerberechnung auf der Folgeseite werden nur Eckwerte angezeigt und eventuell geleistete
       Vorauszahlungen werden nicht berücksichtigt.

       Über die festgesetzte Steuer und die Nachzahlung bzw. Erstattung erteilt Ihnen das Finanzamt einen
       Bescheid.
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ELSTER

       Steuernummer 122/5312/4597                                                  12.10.2025
       UFA 10

                                                         Berechnung
                                                       für  2024  über
                                                     Einkommensteuer und
                                                    Solidaritätszuschlag

       +----------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------------+
       |                                  |                   |                 |                       |
       |                                  |  Einkommensteuer  |  Solidaritäts-  |       Insgesamt       |
       |                                  |                   |    zuschlag     |                       |
       |                                  |         €         |        €        |           €           |
       +----------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------------+
       | Festgesetzt werden               |     12.872,00     |       0,00      |                       |
       | verbleibende Beträge             |     12.872,00     |       0,00      |     12.872,00         |
       +----------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------------+

       B e s t e u e r u n g s g r u n d l a g e n

       Berechnung des zu versteuernden Einkommens
                                                              Ehemann           Ehefrau         Insgesamt
                                                                 €                 €                €

       Einkünfte aus selbständiger Arbeit
         aus freiberuflicher Tätigkeit . . . . . . . . . . .  100.907
         Einkünfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.907

       Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
         aus bebauten Grundstücken
           Az lt. GrSt-Messbescheid 1170213068493                   0. .         -7.271
         Einkünfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. . . . .   -7.271

       Sonstige Einkünfte
         inländische Leibrenten

         Jahresbetrag der Rente  . . . . . . .   18.018
         maßgeblicher Jahresbetrag . . . . . .   18.018
         davon steuerpflichtig . . . . . . . . .  9.009
         steuerpflichtiger Teil der Rente  . . .  9.009. . . . . . . . . . . . .  9.009

         Jahresbetrag der Rente  . . . . . . .   12.338
         maßgeblicher Jahresbetrag . . . . . .   12.338
         davon steuerpflichtig . . . . . . . . .  6.169
         steuerpflichtiger Teil der Rente  . . .  6.169. . . . . . . . . . . . .  6.169

         Summe der zu besteuernden
          Renten und Leistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15.178
         ab Werbungskosten-Pauschbetrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -102
         Einkünfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15.076

        Summe der Einkünfte  . . . . . . . . . . . . . . . .  100.907. . . . . .  7.805. . . . .  108.712
         Gesamtbetrag der Einkünfte  . . . . . . . . . . . .  100.907. . . . . .  7.805. . . . .  108.712

       Sonderausgaben
       ab beschränkt abziehbare Sonderausgaben
          Summe der Altersvorsorgeaufwendungen . . . . . . . . . . .   16.851. .   16.851
          Beiträge zur Krankenversicherung
            - Ehemann  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.054
            - Ehefrau  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.513
          Summe Krankenversicherungsbeiträge . . . . . . .  11.567 .   11.567
          Beiträge zur Pflegeversicherung
            - Ehemann  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.111
            - Ehefrau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   613
          Summe Pflegeversicherungsbeiträge  . . . . . . .   2.724 . .  2.724
          Summe der Beiträge nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG . . . . . .   14.291. .   14.291
          Summe der beschränkt abziehbaren Sonderausgaben  . . . . . . . . . . .   31.142. . . .  -31.142
       ab unbeschränkt abziehbare Sonderausgaben
          im Kalenderjahr 2024 geleistete
           Zuwendungen nach § 10b Abs. 1 EStG  . . . . . . . . . . . . .  660
          im Veranlagungszeitraum abziehbar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  660
          Summe der unbeschränkt abziehbaren Sonderausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -660

       außergewöhnliche Belastungen
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ELSTER

       ab
          Krankheitskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.497
          Behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale  . . . . . . . . . . . . . . . .  900
          Sonstige außergewöhnliche Belastungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759
          Summe der Aufwendungen nach § 33 EStG  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.156
          zumutbare Belastung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -5.858
          abziehbar nach § 33 EStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0. . . . . . .  0
           Grad der Behinderung  der Ehefrau  100
          Behinderten-Pauschbetrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   -2.840
       Einkommen / zu versteuerndes Einkommen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74.070

       Berechnung der Einkommensteuer
       zu versteuern nach
          dem Splittingtarif . . . . . . . . . . . . . . . .   74.070. . . . . . . . . . . . . .   13.038
       tarifliche Einkommensteuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13.038
       ab
          Ermäßigung für Handwerkerleistungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166
          Summe und davon abziehbar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166  . . . . .   -166
       festzusetzende Einkommensteuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12.872

       Berechnung des Solidaritätszuschlags
                                                                                                      €
         Einkommensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12.872
         Bemessungsgrundlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12.872
         Solidaritätszuschlag unter Berücksichtigung der Freigrenze  . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
         festzusetzender Solidaritätszuschlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,00

       Steuerbelastung

       Ihre Einkommensteuerbelastung (         13.038,00 €) bezogen auf das
       zu versteuernde Einkommen (       74.070 €) beträgt    17,60 %.

       Dabei wurde bereits vorher für die Berechnung Ihres zu versteuernden Einkommens der
       Gesamtbetrag der Einkünfte (      108.712 €) um abziehbare Aufwendungen
       (z. B. Vorsorgeaufwendungen u. a.) in Höhe von insgesamt    34.642 € gemindert.

>>> ELSTER <<<                                                                     * Seite 3


